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 Veröffentlicht am 15.10.1963

Norm

VersVG §67

Rechtssatz

Ein Haftpflichtversicherer, der in Unkenntnis seines Leistungsverweigerungsrechts wegen willkürlicher Gefahrerhöhung

und ohne Verp2ichtung nach § 158 c VVG den Schaden ersetzt, nach Kenntnis von der Gefahrerhöhung aber seinem

Versicherungsnehmer den Versicherungsschutz wirksam entzieht, kann seine Leistung nicht von einem außerhalb des

Versicherungsverhältnisses stehenden, gesamtschuldnerischen haftenden Mitschädiger als ungerechtfertigte

Bereicherung zurückfordern, weil auch in solchem Falle die Sonderregelung des § 67 VVG einen Rückgri: nach den

allgemeinen Bereicherungsvorschriften ausschließt (im Anschluß an BGHZ 32,331 = DAR 1960,232).

Veröff: DAR 1964,19
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